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 Veröffentlicht am 15.12.1993

Norm

EO §331 F

ABGB §1063 A1

ABGB §1295 Ic

ABGB §1295 IIf7e

ABGB §1301

ABGB §1305

Rechtssatz

Durch Pfändung des Anwartschaftsrechtes des Vorbehaltskäufers erwirbt die betreibende Partei ein absolut wirkendes

Befriedigungsrecht. Trotz Kenntnis des Vorbehaltsverkäufers davon handelt er bei Mitwirkung am Verstrickungsbruch

durch den Käufer dann nicht rechtswidrig, wenn der Verkäufer auf Grund bestehender Vereinbarungen berechtigt

gewesen wäre, den Kaufgegenstand selbst zu verwerten.
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